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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1.  Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 9, Abs. 2 BauGB) 

1.1  Im Plangebiet des Bebauungsplans wird eine „Fläche mit besonderem Nutzungszweck – Asphaltmischanlage mit 
Brech- und Klassieranlage“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1, 9 BauGB festgesetzt. Diese Nutzung wird nach 
§ 9 Abs. 2 BauGB bis zum 31.12.2025 befristet. 

1.2  Innerhalb der „Fläche mit besonderem Nutzungszweck – Asphaltmischanlage mit Brech- und Klassieranlage“ sind 
bis zum 31.12.2025 die Errichtung und der Betrieb einer Asphaltmischanlage und einer Brech- und Klassieranlage 
sowie der zum Betrieb der Anlagen nötigen baulichen Anlagen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 BauGB). 

Nach Ablauf der Befristung sind die im Plangebiet errichteten baulichen Anlagen spätestens bis zum 31.05.2026 
vollständig zurückzubauen. Auf den Rückbau versiegelter Flächen kann ausnahmsweise verzichtet werden, wenn 
diese als Oberflächenabdichtung der rekultivierten Abgrabungsfläche geeignet sind. Über die Eignung entscheidet 
die für die Abgrabung zuständige Behörde. 

1.3  Im Plangebiet sind in den gekennzeichneten Flächen bis zum 31.12.2025 Ablagerungen zulässig, die im Zusam-
menhang mit dem Betrieb der Asphaltmischanlage und der Brech- und Klassieranlage stehen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14, 17, Abs. 2 BauGB).  

Im Plangebiet ist in den gekennzeichneten Flächen die Gewinnung von Steinen, Erden und anderen Bodenschät-
zen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 17, BauGB). 

1.4  Innerhalb des Plangebiets ist die Beseitigung von Abfällen der Deponieklasse 0 im Sinne der § 2 Nr. 6 der Verord-
nung über Deponien und Langzeitlager (DepV) zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB). 

HINWEISE 

1. Baugrundverhältnisse 

Im Plangebiet ist die Baugrundklasse B gemäß neuer DIN 4149 (2005-04) bzw. Erdbebenzone 3 der Untergrund-
klasse S (S= Gebiete tiefer Beckenstrukturen mit mächtiger Sedimentfüllung) anzutreffen. Im Bereich der Abgra-
bung können durch Verfüllungen andere Baugründe anzutreffen sein. Im Vorfeld von Baumaßnahmen wird emp-
fohlen, die Eignung des Untergrunds durch geeignete Untersuchungen sicherzustellen. 
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